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1 Begriffe IVHB und Massvorgaben 

1.1 Terrain 

1.1.1 Massgebendes Terrain 

Als massgebendes Terrain gilt der natürlich gewachsene Geländeverlauf. Kann dieser infolge 
früherer Abgrabungen und Aufschüttungen nicht mehr festgestellt werden, ist vom natürlichen 
Geländeverlauf der Umgebung auszugehen. Aus planerischen oder erschliessungstechni-
schen Gründen kann das massgebende Terrain in einem Planungs- oder im Baubewilligungs-
verfahren abweichend festgelegt werden. 

1.2 Gebäude 

1.2.1 Gebäude 

Gebäude sind ortsfeste Bauten, die zum Schutz von Menschen, Tieren oder Sachen eine 
feste Überdachung und in der Regel weitere Abschlüsse aufweisen. 

1.2.2 Kleinbauten 

Kleinbauten sind freistehende Gebäude, die in ihren Dimensionen die zulässigen Masse nicht 
überschreiten und die nur Nebennutzflächen enthalten. 

§ 22 PBV 
Klein- und Anbauten dürfen das Mass von 40 m2 Gebäudefläche und die traufseitige Fassa-
denhöhe von 3.50 m nicht überschreiten. 

1.2.3 Anbauten 

Anbauten sind mit einem anderen Gebäude zusammengebaut, überschreiten in ihren Dimen-
sionen die zulässigen Masse nicht und enthalten nur Nebennutzflächen. 

§ 22 PBV 
Klein- und Anbauten dürfen das Mass von 40 m2 Gebäudefläche und die traufseitige Fassa-
denhöhe von 3.50 m nicht überschreiten. 
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1.2.4 Unterirdische Bauten 

Unterirdische Bauten sind Gebäude, die mit Ausnahme der Erschliessung sowie der Geländer 
und Brüstungen, vollständig unter dem massgebenden, respektive unter dem tiefer gelegten 
Terrain liegen. 

1.2.5 Unterniveaubauten 

Unterniveaubauten sind Gebäude, die höchstens bis zum zulässigen Mass über das massge-
bende, respektive über das tiefer gelegte Terrain hinausragen. 

§ 23 PBV 
Unterniveaubauten dürfen mit Ausnahme der Erschliessung das massgebende Terrain und 
bei Abgrabungen das tiefer gelegte Terrain, gemessen in der Fassadenflucht zwischen mass-
gebendem Terrain und der darüber hinausragenden Decke der Unterniveaubaute, um nicht 
mehr als f = 1.00 m überschreiten. 
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1.3 Gebäudeteile 

1.3.1 Fassadenflucht 

Die Fassadenflucht ist die Mantelfläche, gebildet aus den lotrechten Geraden durch die äus-
sersten Punkte des Baukörpers über dem massgebenden Terrain: Vorspringende und unbe-
deutend rückspringende Gebäudeteile werden nicht berücksichtigt. 

1.3.2 Fassadenlinie 

Die Fassadenlinie ist die Schnittlinie von Fassadenflucht und massgebendem Terrain. 

1.3.3 Projizierte Fassadenlinie 

Die projizierte Fassadenlinie ist die Projektion der Fassadenlinie auf die Ebene der amtlichen 
Vermessung. 
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1.3.4 Vorspringende Gebäudeteile 

Vorspringende Gebäudeteile ragen höchstens bis zum zulässigen Mass (für die Tiefe) über 
die Fassaden-flucht hinaus und dürfen – mit Ausnahme der Dachvorsprünge – das zulässige 
Mass (für die Breite), beziehungsweise den zulässigen Anteil bezüglich des zugehörigen Fas-
sadenabschnitts, nicht überschreiten. 

§ 24 Absatz 1 PBV 
Vorspringende Gebäudeteile dürfen wie folgt über den dazugehörigen Fassadenabschnitt hin-
ausragen: 

1. ausserhalb des Grenzabstandes auf der ganzen Länge um maximal 3.00 m; 

2. innerhalb des Grenzabstandes auf 1⁄3 der Länge um maximal 1.50 m. 
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1.3.5 Rückspringende Gebäudeteile 

Rückspringende Gebäudeteile sind gegenüber der Hauptfassade zurückversetzt. 

 

§ 24 Abs. 2 PBV 
Unbedeutend rückspringende Gebäudeteile dürfen höchstens eine Tiefe von 1.00 m und eine 
maximale Breite von 1.00 m aufweisen. 
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1.4 Längenmasse 

1.4.1 Gebäudelänge 

Die Gebäudelänge ist die längere Seite des flächenkleinsten Rechtecks, welches die proji-
zierte Fassadenlinie umfasst. 

§ 25 PBV 
Bei der Ermittlung der Gebäudelänge und der Gebäudebreite sind Anbauten nicht zu berück-
sichtigen. 

1.4.2 Gebäudebreite 

Die Gebäudebreite ist die kürzere Seite des flächenkleinsten Rechtecks, welches die proji-
zierte Fassadenlinie umfasst. 
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1.5 Höhenmasse 

1.5.1 Fassadenhöhe 

Die Fassadenhöhe ist der grösste Höhenunterschied zwischen der Schnittlinie der Fassaden-
flucht mit der Oberkante der Dachkonstruktion und der dazugehörigen Fassadenlinie. 

 

 

Bei Flachdachbauten sind die obersten 2.5 m der festgelegten Fassadenhöhe nur beim Bau 
eines Attikageschosses gemäss § 29 PBV (vgl. Kap. 1.6.4) bebaubar.  

Pultdächer sind gemäss § 28 PBV auszuführen. 

§ 28 PBV 
1 Dachgeschosse dürfen die kleine Kniestockhöhe von 1.00 m und die grosse Kniestockhöhe 
von 4.00 m nicht überschreiten. 
2 Pultdächer dürfen die grosse Kniestockhöhe von 4.50 m nicht überschreiten. 

Für Schrägdachbauten gelten eine traufseitige sowie eine giebelseitige Fassadenhöhe.  
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1.5.2 Kniestockhöhe 

Die Kniestockhöhe ist der Höhenunterschied zwischen der Oberkante des Dachgeschossbo-
dens im Rohbau und der Schnittlinie der Fassadenflucht mit der Oberkante der Dachkonstruk-
tion. 

§ 28 PBV 
1 Dachgeschosse dürfen die kleine Kniestockhöhe von 1.00 m und die grosse Kniestockhöhe 
von 4.00 m nicht überschreiten. 
2 Pultdächer dürfen die grosse Kniestockhöhe von 4.50 m nicht überschreiten. 

 

 

1.5.3 Lichte Höhe 

Die lichte Höhe ist der Höhenunterschied zwischen der Oberkante des fertigen Bodens und 
der Unterkante der fertigen Decke bzw. Balkenlage, wenn die Nutzbarkeit eines Geschosses 
durch die Balkenlage bestimmt wird. 

§ 26 PBV 
4 Die lichte Höhe darf 2.40 m nicht unterschreiten. 
5 Bei Decken, die der Dachneigung folgen sowie bei Umbauten können Ausnahmen von Ab-
satz 4 zugelassen werden, sofern die Vorschriften nach § 42 eingehalten sind. 

§ 42 PBV 
1 Wohnbauten sind mit den erforderlichen Nebenräumen, sanitären Einrichtungen und der not-
wendigen natürlichen Belichtung zu versehen. 
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1.6 Geschosse 

1.6.1 Vollgeschosse 

Vollgeschosse sind alle Geschosse von Gebäuden ausser Unter-, Dach- und Attikage-
schosse. Bei zusammengebauten Gebäuden und bei Gebäuden, die in der Höhe oder in der 
Situation gestaffelt sind, wird die Vollgeschosszahl für jeden Gebäudeteil bzw. für jedes Ge-
bäude separat ermittelt. 

§ 39 PBV 
Terrassenhäuser sind in der Höhe gestaffelte Gebäude mit mehr als zwei talwärts orientierten 
Gebäude-stufen, bei welchen das Verhältnis der Grundfläche von Terrasse und zurückver-
setzter Gebäudeeinheit pro Gebäudestufe mindestens 1:3 beträgt. Dabei muss das Gefälle 
des massgebenden Terrains grösser sein als 10 %. 
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1.6.2 Untergeschosse 

Untergeschosse sind Geschosse, bei denen die Oberkante des fertigen Bodens, gemessen in 
der Fassaden-flucht, im Mittel höchstens bis zum zulässigen Mass über die Fassadenlinie hin-
ausragt. 

§ 27 PBV 
Untergeschosse dürfen im Mittel aller Fassaden höchstens 0.80 m (Mass b) über die Fassa-
denlinie hinausragen. 
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1.6.3 Dachgeschosse 

Dachgeschosse sind Geschosse, deren Kniestockhöhen das zulässige Mass nicht überschrei-
ten. 

§ 28 PBV 
1 Dachgeschosse gemäss Anhang 1 und 2 IVHB dürfen die kleine Kniestockhöhe von 1.00 m 
und die grosse Kniestockhöhe von 4.00 m nicht überschreiten. 
2 Pultdächer dürfen die grosse Kniestockhöhe von 4.50 m nicht überschreiten. 
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1.6.4 Attikageschosse 

Attikageschosse sind auf Flachdächern aufgesetzte, zusätzliche Geschosse. Das Attikage-
schoss muss bei mindestens einer ganzen Fassade gegenüber dem darunterliegenden Ge-
schoss um ein festgelegtes Mass zurückversetzt sein. 

§ 29 PBV 
Attikageschosse müssen bei einer der Längsfassaden um mindestens das Mass ihrer Höhe 
oder auf einer der Stirnseiten um mindestens 1/3 der Längsfassade von der Fassadenflucht 
zurückversetzt sein. 
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1.7 Abstände 

1.7.1 Grenzabstand 

Der Grenzabstand ist die Entfernung zwischen der projizierten Fassadenlinie und der Parzel-
lengrenze. 

§ 31 PBV 
1 Bestehende Bauten und Anlagen dürfen nach aussen nachisoliert werden, auch wenn 
dadurch der vorgeschriebene Grenz- oder Gebäudeabstand unterschritten wird. 
2 … 
3 Dachvorsprünge dürfen den vorgeschriebenen Grenzabstand auf der ganzen Fassaden-
länge maximal 1.00 m unterschreiten. 

1.7.2 Gebäudeabstand 

Der Gebäudeabstand ist die Entfernung zwischen den projizierten Fassadenlinien zweier Ge-
bäude. 

§ 30 PBV 
1 Die Gemeinden legen im Baureglement das Mass des Gebäudeabstandes fest. 
2 Enthält das Baureglement keine besonderen Vorschriften, ist der Gebäudeabstand gewahrt, 
sofern die Brandschutzrichtlinien der Vereinigung kantonaler Feuerversicherer (VKF) einge-
halten sind. 
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1.7.3 Baulinien 

Baulinien begrenzen die Bebauung und dienen insbesondere der Sicherung bestehender und 
geplanter Anlagen und Flächen sowie der baulichen Gestaltung. 

1.7.4 Baubereich 

Der Baubereich umfasst den bebaubaren Bereich, der abweichend von Abstandsvorschriften 
und Baulinien in einem Nutzungsplanverfahren festgelegt wird. 
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1.8 Nutzungsziffer 

1.8.1 Anrechenbare Grundstücksfläche 

Zur anrechenbaren Grundstücksfläche (aGSF) gehören die in der entsprechenden Bauzone 
liegenden Grundstücksflächen bzw. Grundstücksteile. Die Flächen der Hauszufahrten werden 
angerechnet. Nicht angerechnet werden die Flächen der Grund-, Grob- und Feinerschlies-
sung. 
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1.8.2 Baumassenziffer 

Die Baumassenziffer (BMZ) ist das Verhältnis des Bauvolumens über dem massgebenden 
Terrain (BVm) zur anrechenbaren Grundstücksfläche. Als Bauvolumen über dem massgeben-
den Terrain gilt das Volumen des Baukörpers in seinen Aussenmassen.  

 

§ 33 PBV 
Bei der Berechnung der Baumassenziffer werden die Volumen offener Gebäudeteile, die we-
niger als zur Hälfte durch Abschlüsse im Sinne von Ziffer 8.3 Anhang 1 IVHB [z.B. Wände] 
umgrenzt sind, nicht angerechnet. 

 

 

§ 34 PBV  
1 Werden für ein Gebäude unterirdische oder vollständig in das Gebäude integrierte Parkie-
rungsanlagen erstellt, kann ein Zuschlag von 10 % auf die im Baureglement festgelegte Nut-
zungsziffer geltend gemacht werden. 
 

§ 35 PBV 

Für energieeffizientes Bauen werden auf die im Baureglement oder in Sondernutzungsplänen 
festgelegten Nutzungsziffern folgende Zuschläge gewährt: 

20 % bei der Geschossflächenziffer und 10 % bei der Baumassenziffer für Gebäude, die den 
Minergie-P-Baustandard erfüllen oder deren opake Teile der Aussenhülle einen U-Wert von 
0.12 W/m²K oder weniger und deren Fenster einen U-Wert von 0.8 W/m²K oder weniger ein-
halten. 
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1.9 Geschoss- bzw. Nutzflächen 

Die Geschossflächen nach Definitionen der Norm SIA 416: 
 
Geschossfläche GF 
Die Geschossfläche GF ist die allseitig umschlossene und überdeckte Grundrissfläche der zugänglichen Ge-
schosse einschliesslich der Konstruktionsflächen. Nicht als Geschossflächen gerechnet werden Flächen von 
Hohlräumen unter dem untersten zugänglichen Geschoss. 
Die Geschossfläche GF gliedert sich in: 
 
1) Nettogeschossfläche NGF 
Die Nettogeschossfläche NGF ist der Teil der Geschossfläche GF zwischen den umschliessenden oder innen-
liegenden Konstruktionsbauteilen. Die Nettogeschossfläche NGF gliedert sich in 
- Nutzfläche NF, 
- Verkehrsfläche VF und 
- Funktionsfläche FF. 
 

A) Nutzfläche NF 
Die Nutzfläche NF ist der Teil der Nettogeschossfläche NGF, welcher der Zweckbestimmung und Nutzung 
des Gebäudes im weiteren Sinne dient. Die Nutzfläche NF gliedert sich in 

 
a) Hauptnutzfläche HNF 
Die Hauptnutzfläche HNF ist der Teil der Nutzfläche NF, welcher der Zweckbestimmung und Nutzung 
des Gebäudes im engeren Sinn dient. 
 
b) Nebennutzfläche NNF 
Die Nebennutzfläche NNF ist der Teil der Nutzfläche NF, welcher die Hauptnutzfläche HNF zur Nutzflä-
che ergänzt. Sie ist je nach Zweckbestimmung und Nutzung des Gebäudes zu definieren. 
Zu den Nebennutzflächen gehören z. B. im Wohnungsbau 
- Waschküchen 
- Estrich- und Kellerräume, 
- Abstellräume, 
- Fahrzeugeinstellräume, 
- Schutzräume und 
- Kehrichträume. 

 
B) Verkehrsfläche VF 
Die Verkehrsfläche VF ist jener Teil der Nettogeschossfläche NGF, welcher ausschliesslich deren Erschliessung dient. 
Zur Verkehrsfläche gehören z. B. im Wohnungsbau die Flächen von ausserhalb der Wohnung liegenden Korridoren, Ein-
gangshallen, Treppen, Rampen und Aufzugsschächten. 
 
C) Funktionsfläche FF 
Die Funktionsfläche FF ist jener Teil der Nettogeschossfläche NGF, der für haustechnische Anlagen zur Verfügung steht. 
Zur Funktionsfläche FF gehören Flächen wie 
- Räume für Haustechnikanlagen, 
- Motorenräume von Aufzugs- und Förderanlagen, 
- Ver- und Entsorgungsschächte, Installationsgeschosse sowie Ver- und Entsorgungskanäle und 
- Tankräume. 
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2) Konstruktionsfläche KF 
Die Konstruktionsfläche KF ist die Grundrissfläche der innerhalb der Geschossfläche GF liegenden umschliessenden und 
innenliegenden Konstruktionsbauteile wie Aussen- und Innenwände, Stützen und Brüstungen. Einzuschliessen sind die lich-
ten Querschnitte von Schächten und Kaminen sowie Tür- und Fensternischen, sofern sie nicht der Nettogeschossfläche NGF 
zugeordnet sind. Bauteile wie versetzbare Trennwände und Schrankwände sind keine umschliessenden oder innenliegenden 
Konstruktionsbauteile im Sinne dieser Norm. 
 
 
 

Gliederung der Nettogeschossfläche (gemäss SIA 416): 
  

 
 
Hinweis:  
Die Aussen-Nutzfläche ANF umfasst im Wesentlichen Balkone, Terrassen etc., sofern diese nicht in direkter Verbindung mit 
der Umgebungsfläche stehen. 
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2 Abstände Strassen – Wald – Gewässer 

2.1 Abstände zu öffentlichen Verkehrsflächen (StrWG) 
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2.2 Sichtzone  
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2.3 Abstände gegenüber Wald und Ufergehölz (PBG) 
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2.4 Abstände gegenüber Gewässern (PBG) 
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3 Verkehrliche Regelungen gemäss VSS-Normen 
(Schweizerischer Verband der Strassen- und Verkehrsfachleute) 

3.1 Parkieren: Angebot an Parkfeldern für Personenwagen bei Nicht-Wohnnutzungen 

gemäss Norm VSS 40 281, Ausgabe 2019 
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Die genannten Richtwerte gelten, wenn das Parkfelder-Angebot ≤ 300 oder das im Durch-
schnitt über die Betriebstage erzeugte MIV-Aufkommen ≤ 1500 Fahrzeugfahrten pro Tag ist. 
 

Mehrfachnutzungen von Parkfeldern: 

Bei Projekten mit verschiedenen Nutzungsarten ergibt sich das Parkfelder-Angebot aus der 
Summe der Angebote für die einzelnen Nutzungen abzüglich der Parkfelder, welche zeitlich 
gestaffelt durch verschiedene Benutzerkategorien (z.B. Pendler, abendlicher Freizeitverkehr) 
genutzt werden können. 
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Reduktion der Pflicht-Parkfelder (gemäss der vorgenannten Richtwerte) anhand von 
Standort-Typen: 

Es werden fünf Standort-Typen (A, B, C, D und E) unterschieden. Die Zuordnung einer Nut-
zung zu einem dieser Standort-Typen erfolgt gemäss Tabelle 1. Es sind die folgenden Arbeits-
schritte erforderlich: 

 Grobe Abgrenzung des Einzugsgebiets, aus welchem sich der Hauptteil der Kunden, Be-
sucher, Beschäftigten usw. rekrutiert. Hinweise für diesen Arbeitsschritt enthält SN 640 
283 (Parkieren; Verkehrsaufkommen von Parkierungsanlagen von Nicht-Wohnnutzungen). 

 Grobe Abschätzung des Anteils Langsamverkehr am erzeugten Verkehrsaufkommen auf-
grund der Siedlungsstruktur und der Art der Nutzung (z.B. Abschätzung des Anteils der 
Einwohner im Einzugsgebiet, welche in fussläufiger Distanz zur Anlage wohnen). Hinweise 
für diesen Arbeitsschritt enthält SN 640 283. 

 Beurteilung der bestehenden oder vorgesehenen Erreichbarkeit des Standorts aus dem 
Einzugsgebiet mit dem ÖV während der massgebenden Betriebszeit:  
Berechnung der mit den erschlossenen Einwohnern gewichteten Bedienungshäufigkeit mit 
dem ÖV unter Berücksichtigung der Anschlussqualität bei notwendigen Umsteigevorgän-
gen. (Beispiel: 60% der Einwohner im Einzugsgebiet verfügen über 6 Verbindungen pro 
Stunde von bzw.zur betrachteten Anlage, 40% über 2. Die gewichtete Bedienungshäufig-
keit beträgt dann 4,4 Verbindungen pro Stunde.) 

Die zumutbare Fussdistanz zur ÖV-Haltestelle am Quell- und am Zielort ist vom Fahrtzweck 
abhängig und liegt im Bereich von 300... 500 m. 

Zuordnung der Standort-Typen 

Anteil Langsamverkehr 
am gesamten erzeug-
ten Personenverkehr 

 

Mit erschlossenen Einwohnern gewichtete Bedienungshäufigkeit des 
öffentlichen Verkehrs während der massgebenden Betriebszeit 

4-mal pro Stunde 1...4-mal pro Stunde Nicht mit ÖV erschlossen 

>50% A B C 

25... 50% B C D 

<25% C D E 

Tabelle 1 

 

Parkfelder-Angebot in % der Richtwerte gemäss Tabelle 1 

Standort-Typ Minimum 
Maxi-
mum 

A 20% 40% 

B 40% 60% 

C 50% 80% 

D 70% 90% 

E 90% 100% 

Tabelle 2 
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3.2 Grundstückzufahrten 

gemäss Norm VSS 40 050, Ausgabe 2019 

Anordnung von Grundstückzufahrten: 

Als Grundstückzufahrt wird eine für die Benützung mit Strassenfahrzeugen bestimmte Verbin-
dung (private Ein- und Ausfahrt) zwischen einer öffentlichen, vortrittsberechtigten Strasse und 
einem anliegenden Grundstück mit kleinem Verkehrsaufkommen verstanden. 

Typen von Grundstückzufahrten: 
Es werden drei Typen von Grundstückzufahrten A, B und C festgelegt. Sie unterscheiden sich 
in den geometrischen und betrieblichen Anforderungen. Die Anwendung der Typen von 
Grundstückzufahrten ist aus Tabelle 1 ersichtlich, die Anforderungen sind in Tabelle 2 zusam-
mengestellt. 

 
 
 
Verbindung zwischen 
Grundstück und Typ der 
vortrittsberechtigten 
Strasse 

(NACH) Strassentyp 

- Zufahrts-
weg 

- Zufahrts-
strasse 

- Verbin- 
dungsweg 

Quartier- 
erschlies-
sungs- 
strasse 

 

- Quartier-
sammel-
strasse 

- Lokal- 
verbindungs
strasse 

- Haupt- 
sammel-

strasse
1
 

- Regional- 
verbindungs-

strasse
1
 

Haupt- 
verkehrs- 

strasse
2
 

 

(VON) Grundstück mit  
-  einzelnen P (1 oder 2 P) 

 
A 

 
A 

 
A 

 
B 

 
B 

- bis ca. 15 P A A A/B B C 

- ca. 15 bis 40 P - A/B B C C 

Tabelle 1: Anwendung der Typen Grundstückzufahrten 

1)  Nebeneinander liegende Grundstückzufahrten sind nach Möglichkeit zusammenzufassen. 
2) Auf HVS ausserhalb besiedelter Gebiete sind Grundstückzufahrten grundsätzlich zu vermeiden 

und durch rückwärtige Erschliessung zu ersetzen. Auf HVS innerhalb besiedelter Gebiete können 
Grundstückzufahrten ausnahmsweise angeordnet werden. Eine rückwärtige Erschliessung mehre-
rer Grundstücke oder zumindest eine Zusammenfassung nebeneinanderliegender Erschliessun-
gen ist jedoch stets anzustreben. 
 

Eine Grundstückzufahrt bildet mit der vortrittsberechtigten Strasse eine Einmündung. Sie ist 
deshalb hinsichtlich Anforderungen der Verkehrssicherheit den Knoten gleichgestellt. Dies 
betriftt insbesondere die Knotensichtweiten. 
Grundstückzufahrten sind überall dort zu vermeiden, wo die minimalen Knotensichtweiten ge-
mäss VSS 40 273 (Projektierung Knoten, Sichtverhältnisse) nicht gewährleistet werden kön-
nen. 

Grundstückzufahrten sind zudem unerwünscht: 

 bei Haltestellen des öffentlichen Verkehrs 

 in Knotenbereichen 

 bei der Querung von Gehwegen mit starkem Fussgängerverkehr 

 bei der Querung von Richtungsradwegen mit starkem Zweiradverkehr und bei der Que-
rung von Radwegen mit Gegenverkehr 



Gemeinde Horn | Erläuterungen zum Baureglement Seite 30 

 

Gestaltung von Grundstückzufahrten: 

Grundstückzufahrten sind so zu gestalten, dass durch die ein- und ausfahrenden Fahrzeuge 
die Beeinträchtigung der Sicherheit und die Behinderung des Verkehrs auf öffentlichen Stras-
sen und Radwegen vermieden wird. Die Geometrie der Grundstückzufahrten ist grundsätzlich 
nur auf die Befahrbarkeit auszulegen. 

Bei der Anordnung und Gestaltung von Grundstückzufahrten ist aus Sicherheitsgründen stets 
das Aus- und Einfahren in Vorwärtsrichtung anzustreben. Ist dies beim Typ A ausnahmsweise 
nicht möglich, so ist zur Berücksichtigung der Sichtverhältnisse die Beobachtungsdistanz B 
gemäss VSS 40 273 entsprechend zu vergrössern. 

Tabelle 2: Richtwerte für die Gestaltung von Grundstückzufahrten 

1) Bei der Querung von Radstreifen/-wegen sind Rückwärtsein-/-ausfahrten wenn immer möglich zu ver- 
   bieten. 
2) Vorzeichen: Positiv = Gefälle beim Ausfahren / Negativ = Steigung beim Ausfahren. 

3.3 Bedarfsermittlung und Standortwahl von Veloparkierungsanlagen 

gemäss Norm VSS 40 065, Ausgabe 2019 

Der Standardbedarf ist bei Neubauten, Umnutzungen und in der Regel auch bei Umbauten 
mit Hilfe von Richtwerten zu ermitteln. Die Richtwerte beziehen sich auf die jeweilige Nutzung. 
Für Bauten mit verschiedenen Nutzungen ist der Standardbedarf für jede Nutzungsart separat 
zu ermitteln und zu summieren. 
Sind bei Betrieben Nutzung und Anzahl Arbeitsplätze bekannt, ist der Standardbedarf über die 
Nutzungsintensität zu ermitteln (z.B. Anzahl Arbeitsplätze). 
Können Nutzung und Anzahl Arbeitsplätze noch nicht ermittelt werden, ist der Standardbedarf 
über die Geschossfläche GF festzulegen. 

Grundstückzufahrten 

Kriterium 
Typ A Typ B Typ C 

Aus- und Einfahren nur vorwärts  nein1) ja  ja  

Kreuzen im Einmündungsbereich beim Gegen-
verkehr muss möglich sein 

nein  ja  ja  

Breite [m] der Grundstückzufahrt beim Befahren 
- mit Gegenverkehr 
- mit Einrichtungsverkehr 

 
3,00 
3,00 

 
5,00 
3,00 

 
5,50 
3,50 

Minimaler Einlenkerradius bzgl. Fahrbahnrand [m] 3,00 5,00 6,00 

Maximale Längsneigung [%] innerhalb von 5 m ab 
Strassenrand2) 

+10,0 
-  8,0 

±5,0 ± 5,0 

Maximaler Gefällsbruch [%] am Strassenrand 
ohne Vertikalausrundung 

8,0 6,0 6,0 

Sichtverhältnisse in der Einmündung in die Strasse gemäss VSS 40 273 
(Projektierung; Knoten; Sichtverhältnisse) 
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Wenn sowohl Nutzungsintensität als auch Geschossfläche bekannt sind, ist der höhere Stan-
dardbedarf zu verwenden. 
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